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—
Die WoMfahrt eines Lanc/es /längt mehr vom Walten des

Weibes ab, a/s Männer und Regenten sich einbilden.

Gotthe/f

Anlässlich der 34. Generalversammlung des Schweiz. Verbandes
für Frauenstimmrecht am 9. und 10. Juni in Lausanne wurden folgende
Resolutionen gefasst :

Die politische Gleichberechtigung der Schweizerin — ein

Gebot der Stunde

Die am 9. Juni 1945 in Lausanne tagende Generalversammlung des

Schweizerischen Verbandes für Frauenstimmrecht ist überzeugt, dass die

Mitarbeit der Frauen im öffentlichen Leben ein Gebot der Stunde ist.
Sie stellt mit Genugtuung fest, dass die Frage des Frauenstimmrechts
heute sowohl vor den eidgenössischen Räten als auch in den Parlamenten
verschiedener Kantone hängig ist, und erwartet, dass die nächste Zukunft
sie in günstigem Sinne lösen werde.

An den Bundesrat wurde ferner folgende Resolution gerichtet:

Die am 9. Juni 1945 zur Generalversammlung des schweizerischen

Verbandes für Frauenstimmrecht in Lausanne versammelten Delegierten
sind der Auffassung dass der Bundesratsbeschluss vom 10. Nov. 1941 die

Stellung der Schweizerin, die einen Ausländer heiratet in unbefriedigender
Weise regelt. Die Bestimmungen dieses Bundesratsbeschlusses haben dazu

beigetragen, während des Krieges eine grosse Zahl von geborenen Schwei-

zerinnen inbezug auf Einreisebewilligung, Aufenthaltsbewilligung, Arbeits-
recht u. a. m. in grosse Bedrängnis zu versetzen.

Die Schweizerfrauen erwarten mit Bestimmtheit, dass mit dem

Abbau der ausserordentlichen Vollmachten des Bundesrates dieser Bun-
desratsbeschluss aus unserer Gesetzgebung verschwinde und durch eine

weitherzige Regelung der Frage auf Grund fortschrittlicher Gesinnung
und im Einklang mit der internationalen Auffassung gelöst werde.

2


	Anlässlich der 34. Generalversammlung des Schweiz. Verbandes für Frauenstimmrecht am 9. und 10. Juni in Lausanne wurden folgende Resolutionen gefasst : die politische Gleichberechtigung der Schweizerin - ein Gebot der Stunde

